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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
 

Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen zur 

Benennung von Wahlausschussmitgliedern 
 

 

Die in der Gemeinde Schkopau vertretenen Parteien und Wählergruppen werden hiermit 

gemäß § 4 Abs. 1 der Kommunalwahlverordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) 

aufgefordert,  

 

bis zum 01.03.2024 

 

wahlberechtigte Personen des oben genannten Wahlgebietes als Mitglieder und 

stellvertretende Mitglieder des Wahlausschusses der Gemeinde Schkopau für die Wahl des 

Gemeinderates und der Ortschaftsräte am 09.06.2024 vorzuschlagen. Die Vorschläge sind 

unter Angabe von Vor- und Zunamen, Adresse und telefonische / elektronische Erreichbarkeit 

an folgende Adresse zu senden: 

 

Gemeinde Schkopau 

Wahlamt 

Schulstr. 18 

06258 Schkopau 

wahlen@gemeinde-schkopau.de 
 

Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter als Vorsitzenden und 4 Beisitzern sowie ihren 

Stellvertretern (§ 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt - KWG 

LSA). 

 

Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können nach § 13 Abs. 2 KWG 

LSA ein Wahlehrenamt nicht innehaben. 

 

Die Beisitzer der Wahlausschüsse sind ehrenamtlich tätig. Die Ablehnung der Übernahme 

eines Wahlehrenamtes oder das Ausscheiden aus einem Wahlehrenamt richten sich nach § 31 

des Kommunalverfassungsgesetzes und § 13 Abs. 3 KWG LSA.  

 

Ein wichtiger Grund im Sinne dieser Vorschriften liegt in der Regel nur vor für: 

 

- die Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung sowie des Landtages und der 

Landesregierung, 

 

- die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit der Vorbereitung und 

Durchführung der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung betraut sind, 

 

- Wahlberechtigte, die am Wahltag das 67. Lebensjahr vollendet haben, 
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- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die 

Ausübung des Amtes in besonderer Weise erschwert, 

 

- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringendem beruflichen Grunde 

oder durch Krankheit oder Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungsgemäß 

auszuüben, 

 

- Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ihres 

Wohnortes aufhalten, 

 

- Wahlberechtigte, die aus politischen oder religiösen Gründen die Beteiligung an 

Wahlen ablehnen. 

 

Ein Beschäftigter der Gemeinde kann auch zum Mitglied des Wahlausschusses berufen 

werden, wenn er nicht im Wahlgebiet wohnt. Gleiches gilt für den Beschäftigten eines 

Landkreises bei der Kreiswahl. 

 

Zu Beisitzern der Wahlausschüsse können auch unbefristet Beschäftigte der im Wahlgebiet 

ansässigen Behörden und Einrichtungen des Landes oder einer der Aufsicht des Landes 

unterstehenden juristischen Person des öffentlichen Rechts bestimmt werden, wenn sich nicht 

genügend Wahlberechtigte finden lassen. Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit der 

jeweiligen Behördenleitung.  

 

 
Kuphal 

Wahlleiter 

 

 

Schkopau, den 02.01.2024 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
 

Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen zur 

Benennung von Wahlvorstandsmitgliedern 
 

Die in der Gemeinde Schkopau vertretenen Parteien und Wählergruppen werden hiermit 

gemäß § 6 Abs. 2 der Kommunalwahlverordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) 

aufgefordert,  

 

bis zum 01.03.2024 

 

wahlberechtigte Personen des oben genannten Wahlgebietes als Mitglieder des 

Wahlvorstandes für die Wahl des Gemeinderates und der Ortschaftsräte am 09.06.2024 

vorzuschlagen. Die Vorschläge sind unter Angabe von Vor- und Zunamen, Adresse und 

telefonische / elektronische Erreichbarkeit an folgende Adresse zu senden: 

 

Gemeinde Schkopau 

Wahlamt 

Schulstr. 18 

06258 Schkopau 

wahlen@gemeinde-schkopau.de 
 

Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzendem und mindestens 8 

Beisitzern (§ 12 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt - KWG 

LSA). 
 

Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können nach § 13 Abs. 2 KWG 

LSA ein Wahlehrenamt nicht innehaben. 
 

Die Beisitzer der Wahlvorstände sind ehrenamtlich tätig. Die Ablehnung der Übernahme 

eines Wahlehrenamtes oder das Ausscheiden aus einem Wahlehrenamt richten sich nach § 31 

des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) und § 13 Abs. 3 

KWG LSA.  
 

Ein wichtiger Grund im Sinne dieser Vorschriften liegt in der Regel nur vor für: 

 

- die Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung sowie des Landtages und der 

Landesregierung, 

 

- die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit der Vorbereitung und 

Durchführung der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung betraut sind, 

 

- Wahlberechtigte, die am Wahltag das 67. Lebensjahr vollendet haben, 

 

- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die 

Ausübung des Amtes in besonderer Weise erschwert, 
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- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringendem beruflichen Grunde 

oder durch Krankheit oder Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungsgemäß 

auszuüben, 

 

- Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ihres 

Wohnortes aufhalten, 

 

- Wahlberechtigte, die aus politischen oder religiösen Gründen die Beteiligung an 

Wahlen ablehnen. 

 

Ein Beschäftigter der Gemeinde kann auch zum Mitglied des Wahlvorstandes berufen 

werden, wenn er nicht im Wahlgebiet wohnt. Gleiches gilt für den Beschäftigten eines 

Landkreises bei der Kreiswahl. 

 

Zu Beisitzern der Wahlvorstände können auch unbefristet Beschäftigte der im Wahlgebiet 

ansässigen Behörden und Einrichtungen des Landes oder einer der Aufsicht des Landes 

unterstehenden juristischen Person des öffentlichen Rechts bestimmt werden, wenn sich nicht 

genügend Wahlberechtigte finden lassen. Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit der 

jeweiligen Behördenleitung. 

 

 
Kuphal 

Wahlleiter 

 

 

Schkopau, den 02.01.2024 
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Gemeinde Schkopau                Schkopau, 20.12.2023

  

Ortschaftsrat Ermlitz der Gemeinde Schkopau 

 

Bekanntmachung 
 

Einladung 

 

Zu der 51. Sitzung des Ortschaftsrates Ermlitz der Gemeinde Schkopau lade ich Sie am 

 

Mittwoch, dem 10.01.2024 um 19:00 Uhr 

nach 06258 Schkopau - OT Ermlitz, 

 Pestalozzistr. 23, Ortsbürgermeisteramt, Ratsraum 

herzlich ein. 

Tagesordnung: 

I. Öffentlicher Teil 

TOP     1  Eröffnung der Sitzung durch den Ortsbürgermeister       

TOP     2  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der 

Beschlussfähigkeit       

TOP     3  Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung       

TOP     4  Einwohnerfragestunde       

TOP     5  Entscheidung über die Einwendungen zu der Niederschrift und Beschlussfassung 

über die Niederschrift der 50. Sitzung vom 13.12.2023 (öffentlicher Teil)  

TOP     6  Bericht des Ortsbürgermeisters  

TOP     7 

TOP     8 

TOP     9 

TOP    10 

Bericht aus dem Gemeinderat und seinen Ausschüssen 

Beschluss Seniorenkreis Ermlitz  

Veranstaltungsplanung 

Aktuelle Anliegen 

TOP    11 Anfragen, Anregungen, Mitteilungen 

TOP    12 Schließung des öffentlichen Teils 

  

II. Nicht öffentlicher Teil 

TOP    13  Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung       

TOP    14  Entscheidung über die Einwendungen zu der Niederschrift und  Beschlussfassung 

über die Niederschrift der 50. Sitzung vom 13.12.2023 

(nicht öffentlicher Teil)  

TOP    15  Anfragen, Anregungen, Mitteilungen     

TOP    16  Schließung der Sitzung       

 

 

gez. Patrick Wanzek 

Ortsbürgermeister Ermlitz 
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Hinweis auf eine öffentliche Auslegung 

 

Das Amtsblatt Nr. 01/2024 des AZV Merseburg vom 02.01.2024 liegt zur Einsichtnahme im 

Sekretariat der Gemeinde Schkopau, Zimmer 5.9, Schulstraße 18 in 06258 Schkopau bereit. 

Die Auslegung erfolgt vom 04.01.2024 bis einschließlich zum 01.02.2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der folgenden Dienststunden können in die Unterlagen eingesehen werden:  

 

Montag und Mittwoch 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 14:00 Uhr  

Dienstag   09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr  

Donnerstags    09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr   

Freitag    09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
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Hinweis auf eine öffentliche Auslegung 

 

Das Amtsblatt Nr. 04/2023 des ZWA Bad Dürrenberg vom 22.12.2023 liegt zur 

Einsichtnahme im Sekretariat der Gemeinde Schkopau, Zimmer 5.9, Schulstraße 18 in 06258 

Schkopau bereit. Die Auslegung erfolgt vom 04.01.2024 bis einschließlich zum 01.02.2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der folgenden Dienststunden können in die Unterlagen eingesehen werden:  

 

Montag und Mittwoch 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 14:00 Uhr  

Dienstag   09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr  

Donnerstags    09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr   

Freitag    09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
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Unser Angebot im Frühjahrssemester 2024 
 

Die Kreisvolkshochschule Saalekreis hält ab dem Frühjahrssemester 2024 
vielseitige, interessante und abwechslungsreiche Veranstaltungen für Sie bereit.  

    
22.01.2024, 16:50 Englisch A1- Anfänger mit Vorkenntnissen (Probestunde 
möglich) 
22.01.2024, 16:50 Englisch A2- grundlegende Kenntnisse (Probestunde möglich) 
22.01.2024, 17:00 Spanisch A1 - Anfänger mit geringen Vorkenntnissen 

(Probestunde möglich) 
22.01.2024, 11:15 Englisch mit Muße A2 - Grundlegende Kenntnisse  

(Probestunde möglich) 
24.01.2024, 17:00 Spanisch B1 – grundlegende Kenntnisse (Probestunde möglich) 
29.01.2024, 17:30 Fotoworkshop 
31.01.2024, 18:00 Stärkung von Körper und Geist durch Schwertkunst Kashima No 
Tachi 
01.02.2024, 17.30 Englisch Konversation (Probestunde möglich) 
 
 
Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich! 
Information und Anmeldung: Tel. 03461 403817; Fax 03461 403819, E-Mail: 
kvhs@saalekreis.de  
 
Auf unserer Internetseite www.kvhs-saalekreis.de finden Sie weitere interessante 
Angebote und können sich jederzeit online anmelden.  
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